
4. 

4.  

1Planmappen dürfen auch künftig verwendet werden. 2Sie sollen in den Farben grün (Urschrift), rot 
(Ausfertigung für den Bauherrn) und beige (Ausfertigung für die Gemeinde, die nicht untere 
Bauaufsichtsbehörde ist) gehalten sein. 3In der rechten oberen Ecke des Deckblatts sind Felder für den 
Namen des Antragstellers, das Aktenzeichen und den Namen der Gemeinde vorzusehen. 4Weitere 
Angaben der Bau- beziehungsweise Abgrabungsantragsvordrucke oder Angaben für die Stellungnahme der 
Gemeinde dürfen nicht auf die Planmappen gedruckt werden.


